
Aufklärung zur notwendigen Entfilzungsschur

Da der Fellzustand Ihres Tieres keine andere Möglichkeit zulässt als das verfilzte  Haar komplett zu 
entfernen, ist eine sogenannte Entfilzungsschur notwendig.

Diese Maßnahme ist völlig unbedenklich, sofern Sie danach einige einfache Regeln beachten: 

• Je nach Hauttyp Ihres Hundes ist es ratsam ihm ein T-Shirt oder andere Kleidung anzuziehen  
 um ihn vor Kälte oder Sonne zu schützen. 
• Im Sommer ist die Gefahr eines Sonnenbrandes sehr hoch. In Ausnahmefällen, kann es sogar  
 zu Verschmelzungen der Kapillaren unter der Haut bei starker Sonneneinstrahlung kommen. 
 Das Haar wächst dann an diesen Stellen nie wieder nach. Deshalb der Schutz durch Kleidung  
 oder die Anwendung eines Sonnenblockersprays. 
• Beobachten Sie Ihren Hund, damit er sich nicht übermäßig ableckt, denn dadurch könnte ein  
 sogenanntes „Leck Ekzem“ entstehen.
• Beim Abscheren von Ohren kann es durch die ungewohnte Situation von kurzem Haar am Ohr  
 zu starkem Schütteln und somit zu einem Bluterguss (Blut Ohr) kommen. 
 Sie sollten Ihrem Hund  hierbei sofort eine Haube, oder Mullbinde über beide Ohren ziehen  
 um das Schütteln zu vermeiden. Oft reichen nur wenige Stunden bis der Hund sich an die   
 kurzen Ohren gewöhnt hat. 
• Bürsten Sie Ihren Hund künftig regelmäßig – nur so kann das wiederholte Entstehen einer   
 Verfilzung verhindert werden. 
• Kommen Sie in regelmäßigen Abständen in den Hundesalon (alle 6 – 10 Wochen), um eine   
 weitere Entfilzungsschur zu vermeiden. 
• Manche Hunde und manche Katzen schämen sich, wenn sie abgeschoren sind. Es ist also   
 nicht ungewöhnlich, wenn sich Ihr Tier für einige Stunden oder 1-2 Tage „versteckt“. 
 Spätestens der Hunger wird es wieder an die Oberfläche spülen.

Da der Filz dicht an der Haut Ihres Tieres beginnt muss die Entfilzungsschur direkt auf der Haut-
oberfläche erfolgen. Leider ist es bei aller Vorsicht nicht auszuschließen, dass dabei Hautverlet-
zungen entstehen können, welche gegebenenfalls tierärztlich versorgt werden müssen. 

Wir können den Hund/die Katze nicht wie sonst vor der Behandlung baden, deshalb werden meine 
Materialien, wie Scherköpfe und Scheren sehr stark in Anspruch genommen. 
Sie werden verunreinigt und stumpf. Bei besonders starker Verfilzung entstehen somit zusätzliche 
Kosten, die ich eventuell mit einem erhöhten Tarif in Rechnung stelle.

----------------------------------------------------------
Ich habe die Aufklärung der notwendigen Entfilzungsschur gelesen und bin damit einverstanden, 
dass mein Hund/meine Katze aus gesundheitlichen Gründen kurz geschoren wird.

Name und Adresse des Besitzers und des Hundes:   

______________________________ ______________________________

______________________________ ______________________________

Freiburg, den ________________           Unterschrift: ____________________


